
Revidiertes Schweizer 

Datenschutzgesetz
Klientenanlass

Clara-Ann Gordon

András Gurovits

Janine Reudt-Demont

Zürich — 13. Juli 2021 



Überblick

1. Einführung

2. Häufig gestellte Fragen

3. Übersicht der wichtigsten Neuerungen

4. Profiling

5. NKF Compliance Checkliste

6. Q&A

2



Revision des Schweizer Datenschutzgesetzes (DSG)

 Das aktuelle Datenschutzgesetz stammt aus dem Jahr 1992

 Technologische Entwicklungen und die DSGVO erforderten die 

Überarbeitung

 Parlamentarische Verabschiedung im Herbst 2020

 Es wurde kein Referendum ergriffen

 Die Bundesverwaltung erarbeitet derzeit die entsprechenden 

Verordnungen (Vernehmlassung läuft bis 14. Oktober 2021)
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Wichtige 

Erkenntnisse

 Keine Kopie der DSGVO: hoher Abstraktionsgrad und 

Technologieneutralität

 Erneute Anerkennung der Datenschutzgleichwertigkeit durch 

die EU voraussichtlich im Q2 2021

 Keine allgemeine Übergangsfrist: bis 2022 müssen 

Unternehmen bereit und im Einklang mit dem revidierten 

DSG sein



Häufig gestellte Fragen

 Extraterritorialität des DSG? Auswirkungsprinzip: Das Gesetz wird auch auf 

Unternehmen mit Sitz im Ausland anwendbar sein, wenn sie Personendaten 

bearbeiten und sich diese Datenbearbeitung in der Schweiz auswirkt. 

 Wir sind DSGVO-konform. Haben wir trotzdem noch To Do's? Ja!

 Es gibt noch zahlreiche Unterschiede in Bezug auf die DSGVO: 

 Die Liste der Pflichtinformationen für Betroffene ist in der DSGVO nicht abschliessend

 Länder, in die Daten exportiert werden, müssen in der DSE aufgeführt sein

 Keine allgemeine Rechenschaftspflicht (keine Governance-Pflicht), kein Verbot der 

Datenbearbeitung, wenn kein Rechtfertigungsgrund vorliegt, sondern Bearbeitung ist 

generell erlaubt, wenn keine Verletzung der Persönlichkeit einer betroffenen Person 

vorliegt, etc.

 Unsere Erfahrung zeigt, dass DSGVO oft nicht zu 100 % umgesetzt wurde

 Wichtigste Änderung: verschärfte Sanktionen bei Verstössen (bis zu 

CHF 250'000.-; ad personam)

 Beste Vorgehensweise: GAP-Analyse zwischen aktuellem  Zielzustand
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 DSG nicht mehr anwendbar auf 

personenbezogene Daten von 

juristischen Personen (Art. 1)

 DSG anwendbar, wenn 

Auswirkungen in der Schweiz, 

auch wenn die Bearbeitung im 

Ausland stattfindet (Art. 3)

 Neue Terminologie: "Profiling mit 

hohem Risiko", 

"Datensicherheitsverletzung", 

"Verantwortlicher", 

"Auftragsbearbeiter" (Art. 5)
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Übersicht der wichtigsten Revisionen I

 Einführung neuer Konzepte des 

"privacy by design" und des 

"privacy by default" (Art. 7)

 TOMs zur Vermeidung von 

Datenschutzverletzungen (Art. 8)

 Freiwillige Bestellung des DPO 

[Datenschutzberater] (Art. 10)

 Verhaltenskodex (Art. 11)

 Verzeichnis von 

Bearbeitungstätigkeiten (Art. 12)

 Zertifizierung (Art. 13)

 Vertreter (Art. 14)



 Erhöhte Informationspflicht bei 

Erhebung von 

personenbezogenen Daten 

(Art. 19-21)

 Datenschutz-Folgenabschätzung 

(Art. 22, 23)

 Benachrichtigung bei Verletzung 

der Datensicherheit (Art. 24)

 Recht auf Zugang (Art. 25, 26)
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Übersicht der wichtigsten Revisionen II

 Datenübertragbarkeit (Art. 28)

 Untersuchung (Art. 49)

 Zuständigkeiten des EDÖB 

(Befugnisse Art. 50, 

Massnahmen Art. 51)

 Strafrechtliche Sanktionen (Art. 

60-64)

 Zuständigkeit für strafrechtliche 

Sanktionen (Art. 65)



 Persönlichkeitsprofil (Art. 3 lit. d DSG) vs. Profiling (Art. 5 lit. f und fbis

revDSG)

 mögliches Ergebnis der Datenverarbeitung vs. Form der Datenverarbeitung

 Kriterium der Automatisierung  Bearbeitung in elektronischer Form

 Kriterium der Bewertung inhaltliche Auseinandersetzung mit der 

Datenbasis

 Kein Kriterium: Quantum, d.h. wenige Daten können reichen

 "Swiss Finish": Profiling (Art. 5 lit. f revDSG) vs. Profiling 

mit hohem Risiko (Art. 5 lit. fbis revDSG)
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Profiling I



Profiling II
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UNTERTITEL

Beispiel 2 

Registrierung eines 

Wohnortwechsels in ein 

bestimmtes Quartier und 

Verarbeitung dieser 

Information mit dem 

Schluss auf die Bonität 

dieser Person.

Profiling: Ja

Beispiel 1 

Onlineshop, der das 

Surfverhalten von Nutzern 

automatisiert (d.h. mit Hilfe 

von künstlicher Intelligenz 

oder Algorithmen) 

analysiert und diesen 

dann Kaufempfehlungen 

unterbreitet. 

Profiling: Ja

Beispiel 3

Einteilung von Kunden in 

Alterskohorten.

Profiling: Nein
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NKF Compliance Checkliste I
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NKF Compliance Checkliste II
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NKF Compliance Checkliste III
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NKF Compliance Checkliste IV
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NKF Compliance Checkliste V
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NKF Compliance Checkliste VI
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Q&A
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Ihre Kontakte

HERZLICHEN DANK

Clara-Ann Gordon

clara-ann.gordon@nkf.ch

D  +41 58 800 84 26

Dr. András Gurovits

andras.gurovits@nkf.ch

D  +41 58 800 83 77

Janine Reudt-Demont

janine.reudt-demont@nkf.ch

D  +41 58 800 83 95



Niederer Kraft Frey AG Bahnhofstrasse 53 CH-8001 Zürich T +41 58 800 80 00 F +41 58 800 80 80 nkf.ch


